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Erläuterungen 

Ziel der Statistik 
Aufgabe der Wohngeldstatistik ist es, verläßliche Aussagen über Anträge und Entscheidungen nach dem 
Wohngeldgesetz und dem Wohngeldsondergesetz sowie über die persönlichen und sachlichen Verhältnisse der 
Wohngeldempfänger zu liefern. Die Ergebnisse der Statistik dienen zur Beurteilung der Auswirkungen und 
Fortentwicklung der Gesetze und als Grundlage für den Bericht der Bundesregierung an den Bundestag über die 
Durchführung des Wohngeldgesetzes und des Wohngeldsondergesetzes sowie über die Entwicklung der Mieten 
für Wohnraum und der Heizkostenpauschale. 

Rechtsgrundlage 
§35 des Wohngeldgesetzes (WoGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4.Juli 1991 (BGBI. 1 S. 1433) und 
§ 23 des Wohngeldsondergesetzes für das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet (WoGSoG) vom 
20. Juni 1991 (BGBI. 1S.1250), geändert durch Gesetz vom 23. Juli 1992 (BGBI. 1S.1380) in Verbindung mit 
dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 
(BGBI. 1S. 462,565), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 1990 (BGBI. 1 S. 2837). 

Berichtskreis 
Berichtspflichtig sind die Wohngeldämter sowie die Abteilungen für Soziales und Jugend in den Berliner Bezirken. 

Methodische Hinweise 
Beim Vergleich der Ergebnisse mit früheren Jahresstatistiken ist folgendes zu beachten: Bis einschließlich 1984 
wurden in der jährlichen Wohngeldstatistik nur die Wohngeldempfänger berücksichtigt, die zum 
Erhebungsstichtag (31 . Dezember) bezugsberechtigt waren u n d deren Anträge bereits berechnet vorlagen. 
Dies hatte zur Folge, daß nicht alle Wohngeldbezieher nachgewiesen werden konnten; es fehlten diejenigen, 
deren Anträge für den Berichtszeitraum erst nachträglich bearbeitet und bewilligt wurden. Aufgrund einer 
Umstellung wurden ab dem Berichtsjahr 1985 in die Jahresstatistik auch die rückwirkenden Bewilligungen aus 
dem ersten Quartal des Folgejahres einbezogen. 
Durch das Achte Gesetz· zur Änderung des Wohngeldgesetzes vom 10. August 1990 wurden gesonderte 
Bestimmungen für pauschalierte Wohngeldleistungen für die Empfänger von Leistungen der Sozialhilfe und 
Kriegsopferfürsorge erlassen. Für dieses pauschalierte Wohngeld wurde ein erheblich vereinfachtes Erliebungs-
und Aufbereitungsprogramm vorgeschrieben. Die Ergebnisse werden gesondert ausgewiesen. Seit dem 
Berichtsjahr 1991 sind deshalb in den Angaben über die Empfänger von Wohngeld die Empfänger von 
pauschaliertem Wohngeld nicht mehr enthalten. 
Das Wohngeldgesetz ist in den neuen Ländern und Berlin-Ost zum 1. Januar 1991 in Kraft getreten. Qie 
Einführung erfolgte seinerzeit durch den Einigungsvertrag und enthält bestimmte Sonderregelungen, die 
insbesondere das im Vergleich zum früheren Bundesgebiet niedrigere Einkommens- und Mietenniveau 
berücksichtigen. Später wurde für die neuen Länder und Berlin-Ost ein Gesetz mit Sondervorschriften für 
vereinfachte Gewährung von Wohngeld erlassen. Dieses sogenannte Wohngeldsondergesetz (WoGSoG), das für 
eine Übergangszeit das Wohngeldgesetz größtenteils ersetzt, trat zeitgleich mit der ersten Mietenreform zum 
1. Oktober 1991 in Kraft. Nach dem Einigungsvertrag vom 31 .08.1990 gilt dieses Gesetz auch für Staaken(West). 
Es brachte im wesentlichen folgende Änderungen: 
- Bei der Bemessung des Wohngeldes werden - anders als im früheren Bundesgebiet - auch die Heiz- und 

Warmwasserkosten bezuschußt. 
- Die Bestimmungen üb~r die Einkommensermittlung wurden drastisch vereinfacht. 
- Oie Wohngeldleistungen nach dem Wohngeldsondergesetz wurden gegenüber dem Wohngeldgesetz insgesamt 

erhöht. 
In Berlin-West und Berlin-Ost gelten also beginnend mit dem Berichtsjahr 1991 für eine Übergangszeit 
unterschiedliche Rechtsgrundlagen. 

Definitionen 
Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens gezahlt. Es wird 
grundsätzlich auf Antrag bei den Wohngeldämtern als Zuschuß zu den Aufwendungen für den Wohnraum - in 
Berlin-Ost auch zu den Kosten für warme und Warmwasser - gewährt. 
Pauschaliertes Wohngeld wird den Empfängern von Leistungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge ohne 
Antrag zusammen mit den laufenden Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt. 
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